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7nzz/y i^äscÄ-SttteA*

Gesetz
und Geld

Solange eine Ehe gutgeht, braucht es keine Ge-

setze. Die macht man sich selber. Treten jedoch
Schwierigkeiten auf, ist man meist gezwungen,
die gesetzlichen Vorschriften ins Feld zu führen.
Gibt es etwas Netteres zu sehen als ein altes Ehe-

paar, welches lieb und «ordlig» ist miteinander,
und ist es nicht deprimierend, zuhören zu müs-

sen, wenn sich zwei betagte Ehegatten streiten,
nörgeln, in einem gehässigen, stets kritisieren-
den Ton miteinander verkehren Leider höre ich
oft von langjährigen Ehen, in denen es gar nicht
mehr friedlich zugeht. Scheiden will man nicht
mehr, höchstens, dass man sich trennt. Letzthin
schrieb mir eine Ehefrau, sie lebe schon noch mit
ihrem Mann in derselben Wohnung, doch gehe
jedes seiner Wege, jedes koche für sich selbst

(wie schauderhaft
Frau Klara H. hat auch ihre Probleme :

Wem gehört die AHV
«E/ebe Rwr/geZberaZer/a, bann /cb wob/ me/ae
ba/beA//K obae awsr/rwcbb'cbe ZwsZ/mmwag t/es

Ga//en /irr m/cb beaasprwcbea /cb we/ss m/r
n/cbZ mebr zw be//en. Mein Mann g/bZ m/r be/a
Ge/t/. M/Z rieb war/ Kracb babe /cb m/Z /////e
me/ner K/ar/er wea/gs/eas e/n Eascbeage/r/ von
Er. 70.— /irr m/cb r/wrcbgeseZzZ. Me/n Mann
macbZ r//e Komm/ss/oaea, a/so erba/Ze /cb aweb

be/n //aasba/Zangsge/t/. beb mass nan waber/ragZ

zwr Kar, aber me/n Mann we/gerZ s/cb, /Z/r m/cb
zw bezab/en. M/r /sZ a//es ver/e/t/eZ. ,S7nt/ w/r
Erawea t/enn b///- wnc/ sebw/z/os? Geben S/e m/r
e/nen EaZ /»

Die Hälfte der AHV-Rente gehört der Ehefrau

In den Bestimmungen über die AHV heisst es

wörtlich : «Die Ehefrau kann ohne Angabe der
Gründe die Auszahlung der halben Ehepaar-AI-
tersrente für sich verlangen» (sofern der Mann
65, die Frau 62 Jahre alt ist). Allerdings muss in
diesem Fall die Ehefrau ihren Anteil an die ge-
meinsamen Lebenskosten aus ihrer Rente bezah-
len, sofern der Ehemann nicht anderweitig über
genügend Mittel verfügt. In Ihrem Fall, liebe
Frau Klara, kann ich Ihnen mit Bestimmtheit
versichern, dass Sie die rund Fr. 750.— für Ihre
persönlichen Bedürfnisse verwenden können.
Wollen Sie freiwillig ihre Krankenkasse bezah-
len, ist das Ihre Sache. Ihr ach so sparsamer,
wohlhabender Ehemann bezieht nämlich aus
vermieteten Wohnungen, aus Kapitalzinsen und
Pachtland so viel Einkommen, dass er mit seiner
halben Altersrente zusammen für die Lebensko-
sten sehr gut aufkommen kann. Kein Gericht^
wird ihm beistehen, wenn er Ihnen Ihre halbe
Rente streitig machen wollte. Er ist ganz einfach
zu reich Da ist seine Sparsamkeit Ihnen gegen-
über wirklich nicht schön. Da Sie krankheitsbe-
dingt viel Geld für Kuren, Massagen, Pedicure
usw. brauchen, sollten Sie freie Hand haben. Ich
bin überzeugt, dass sich Ihr Gesundheitszustand
etwas bessern wird vom Moment an, da Sie Ihr
eigenes Geld haben.

Geldsorgen können krank machen

Nach Ihrem Schreiben zu urteilen ist Ihr Mann
«mit allen Wassern gewaschen». So würde ich
den Antrag auf Auszahlung der halben AHV-
Rente stellen, ohne ihn zu benachrichtigen, und
das Sparheft, auf welches die Rente überwiesen
wird, für den Ehemann sperren lassen. Da alles
gute Zureden bisher nichts nützte, muss man zu
so harten Taten schreiten. Ich hoffe, Sie haben
den Mut dazu Übertragen Sie einem der Kinder
eine Vollmacht für Ihr Sparheft (als Sondergut)
für den Krankheitsfall.

Zu Lebzeiten erben

«S/ar/ w/r E/Zera verp/b'cbZeZ, seboa zw Lebzer-
Zea r/em So/m einen Eez7 semes Erbes awszwzab-
/en JF/r babea be/r/e m/Z n/cbZs ange/angen.
M/Z äwssersZ besebe/r/ener Eebenswe/se bonn/en
w/r was ein b/aws /e/sZen. D/eses /sZ y'eZzZ abbe-
zab/Z, war/ w/r babea aoeb e/aea /VoZgroscben
aw/ r/er Raab. Awa baZ waser Soba - w/r babea
v/er E/ar/er - Sebw/r/ea; SZewera, AwZo, RaZea.
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£V wz7/ «un «zögb'cbs/ ba/z/ vz>« zz«s «zz'«zfes/e«s

Fr. /0 000.—, z/e«« er zs/ z/er /Iwszcb/, z/ass er
5e/« Frbe ,/e/z/ brazzcbe zz«z/ «zeb/ ers/ s/za/er e/«-
«2«/. JKas «2e/«e« Sz'e, s/«ri w/r verp/h'eb/e/, z/e«z

So/z« zu /ze//e« t/«ser A^o/^rose/ze« sz'«b/ au/
ez« Mzwratzm, we«« wz'r z/as Ge/z/ berazzsräcbe«.
Ko« Zzzrzzcbzab/e« wäre «a/zir/z'c/z bez'«e Pez/e. »

Ich muss schon sagen, Ihr Sohn hat Nerven Er
ist volljährig, verheiratet, hat Kinder und ein-
deutig über seine Verhältnisse gelebt. Sie, die El-
tern, welche ja gewohnt sind, sparsam zu leben,
sollen ihm helfen. Liebe Frau Martha, Sie tun
Ihrem Sohn gar keinen Gefallen, wenn Sie und
Ihr Mann ihm das Geld geben, im Gegenteil Ich
kann Ihnen garantieren, dass er über kurz oder
lang wieder mit dem gleichen Ansinnen an Sie

herantritt. Sie können schon wegen der andern
Kinder nicht jetzt schon dem Sohn Ihren Not-
groschen schenken. Wer ein Haus besitzt, weiss

zur Genüge, dass stets allerlei Reparaturen und
Ausgaben auf einen zukommen, welche man in
einer Mietwohnung nicht hat. Denken Sie an
Ihre alten Tage, da man nie weiss, ob man nicht
sein Geld selber nötig hat. Dringen Sie darauf,
dass Ihr Sohn von einer fachkundigen Budgetbe-
raterin einen Ausgabenplan (Budget) erstellen
lässt, welcher die Zwangszahlungen berücksich-
tigt. Das wird für Ihren Sohn eine gute Lehre
sein, denn was man sich eingebrockt hat, soll
man selber auslöffeln. Ihr Sohn hat ein rechtes
Einkommen (höher als dasjenige der Eltern).
Reden Sie wie der Spartaner zum Bettler :

«Nein Wenn ich dir etwas gebe, bettelst du um
so mehr. Der erste, der seine Hand auftat, ist
schuld an deiner Trägheit, weil er dich zum Fau-
lenzer machte »
Es ist wahrhaftig bemühend, wenn Eltern erfah-
ren müssen, dass man sie schon zu Lebzeiten be-
erben will. Apropos geben : Man schenke nur so
viel und nur das, was einen bestimmt nie reuen
wird. Liebe Leser, haben Sie da nicht auch schon
Ihre Erfahrungen gemacht?

Geld für den Hausbau

Herr M. M. aus K. hat ein anderes Problem. Er
schreibt :

«Mez« Sc/zwz'egenso/z« »Jöcb/e ez« //aus bazz/e«,
w«z/ zz«sere Focb/er /ragte ga«z /ezse a«, ob wz>

eve«/zze// e/was Ge/z/ - gege« Z/«s «a/är/zc/z - /ez-

/ze« wizrz/e«. IKzr//«z/e« z/z'e5 ez«e gtz/e Sacbe tz«z/

«zöc/z/e« z/e« bez'z/e« /ze//e«. IK/e aber 5o//e« wz>

vorgebe« Das Ge/z/ sebe«be« Da«« bö««/e«
z/z'e zwez a«z/er« Fz«z/er awcb sovz'e//orz/er« («2//
Fecb/). JKz> bö««/e« aber «z'cb/ «zz/ so grosser
Äe//e a«rz'cb/e«. Fzup/eb/e« Sze, z'zn Grtz«z/bwcb
ez«e //y/zo/beb ez'«/rage« zzz /asse« IKz'e so//e«
wz'r z/e« Zz'«s berecb«e« ?»

Helfen, wer kann

Mein Mann und ich haben unsern beiden Kin-
dern mit einem Darlehen geholfen, als sie ein
Haus kauften. Vom Sohn und vom Schwieger-
söhn wurde ein Schuldschein unterzeichnet,
worin als Zins der jeweilige Zinsfuss auf dem AI-
terssparheft gelten sollte. Auf diese Weise war
beiden Teilen gedient. Nicht nur wurde der Zins
regelmässig bezahlt (als kleine Anerkennung für
die termingerechte Zahlung schenkten wir je-
weils den Enkeln ein Nötli), sondern auch die
Rückzahlungen erfolgten je nach Situation. Ich
empfehle Ihnen, ebenfalls dem Schwiegersohn
mit einem Darlehen den Hauskauf zu ermögli-
chen. Die Kaufsumme erscheint mir günstig, das

Einkommen gesichert, und die Ehe ist gut. Viel-
leicht sollten Sie beantragen, dass das Haus auf
den Namen beider Ehegatten im Grundbuch ein-
getragen wird. In diesem Fall können Sie auch
darauf verzichten, Ihr Darlehen im Grundbuch
eintragen zu lassen (das verursacht nur Kosten).
Man muss stets auf die besondern Verhältnisse
Rücksicht nehmen und danach handeln. Ein
Hauskauf ist für eine Familie mit Kindern etwas
sehr Positives (Lebensqualität), verlangt jedoch
in den ersten Jahren viele Opfer. Da es Ihnen gut
möglich ist, zu helfen, sollten Sie es tun, viel-
leicht ebenfalls mit Alterssparheftzins.

Fz's zzznz «öcbs/o« Ma/,
/bre Frzzz/y Fräsrb-Siz/er

-
Frischzellen
Regenerationskuren

Ausführliches
Informationsmaterial auf Anfrage.

Postkarte oder telefonischer Anruf genügt.

PRIVAT-KLINIK
Dr. Gali Lerchenstr. 105
Sekretariat 4059 Basel
Schweiz Tel. 061/351712

59


	Rund ums Geld : Gesetz und Geld

